Sponsoring

Unter Sponsoring ordnet die Finanzverwaltung die Gewährung von Geld oder geldwerten Vorteilen durch Unternehmen zur Förderung von Personen, Gruppen und/oder Organisationen in sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen, ökonomischen oder ähnlich bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereichen ein, mit der regelmäßig auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit verbunden werden.
Damit ist das Sponsoring grundsätzlich durch eine gegenseitige Leistungsbeziehung gekennzeichnet, in der der Sponsor auch eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt.

Zur Absicherung von Leistung und Gegenleistung wird in der Regel der so genannte Sponsorvertrag geschlossen.

Der Sponsor kann die Sponsorleistung als Betriebsausgabe steuerlich geltend machen, wenn eine Betriebliche Veranlassung der Ausgabe gem. § 4 Abs. 4 EStG zu bejahen ist, dies ist dann der Fall, wenn das unternehmerische Ansehen erhöht wird.

Die Sponsorleistung ist aus steuerlicher Sicht wesentlich komplizierter.
 Dies ergibt sich daraus, dass es beim Sponsoring zum Austausch von Leistung und Gegenleistung kommt, hier geriert sich eine NPO
 wie ein gewerblich agierender Kaufmann. Die Spende ist insofern unproblematisch, als das diese auf Grund ihrer Wesensart als freiwillige Gabe ohne Gegenleistung den gewerblichen Charakter vermissen lässt.

Die Finanzbehörden befürchten beim Austausch von Leistung und Gegenleistung (so auch bei übrigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben), insbesondere wenn bestimmte Grenzen nicht eingehalten werden, Wettbewerbsverzerrungen. Es soll nicht dazu kommen, dass Gemeinnützige mit dem Hintergrund der grundsätzlichen Steuerfreiheit in Konkurrenz zu steuerpflichtigen Gewerbetreibenden treten.

Die Ansprache eines potentiellen Sponsors will gut vorbereitet sein. Zunächst muss der Sponsor sich mit der NPO inhaltlich identifizieren können, die Aussage des Unternehmens muss durch das Sponsorenengagement befördert werden. So macht es sicher wenig Sinn, wenn eine Tabakfirma eine Gesundheitsorganisation unterstützen soll.

Der Gesponsorte muss den Mehrwert für den Sponsor herausstellen, hierauf muss die Gegenleistung, die der Gesponsorte als Angebot formulieren sollte, ausgerichtet sein.

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
Gem. § 14 AO ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eine selbständige, nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgehen.

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind in der Regel dann begründet, wenn es zum Austausch von Leistung und Gegenleistung zwischen NPO und Geldgeber kommt.

Bereits angesprochen wurde das Sponsoring als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, da der Sponsor die Erwartung einer Gegenleistung klar zum Ausdruck bringt, die Gegenleistung wird im Sponsorvertrag festgehalten und ist oftmals die einzige Motivation des Sponsors, die NPO zu unterstützen.

Weitere typische Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe ist die von der NPO als Veranstalter ausgerichtete Benefizveranstaltung gegen Eintritt oder der Buchverkauf einer NGO wie überhaupt das „merchandising“ in Form von Tassen, T-shirt Verkauf etc.

Die NGO generiert mittels des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs quasi „aus sich selbst heraus“ Einnahmen, zur Drittmittelakquisition eignen sich wirtschaftliche Geschäftsbetriebe nur mittelbar, da solche Veranstaltungen von Dritten in der Regel „nur“ durch Unterstützungsleistungen wie kostenlose Zur Verfügung Stellung des Caterings etc. unterstützt werden.

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb wird von der finanzamtlichen Aufsicht mit hoher Aufmerksamkeit beobachtet, da diese Einnahmeart im Raum der Steuerfreiheit stattfindet, aber ab einem gewissen Umfang die Steuerpflicht auslöst. Hinzukommt, dass, sollte die wirtschaftliche Betätigung das „Gepräge“ der NGO bestimmen (Erlass der Oberfinanzdirektion vom 26.4.2002) der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt werden kann. So ist eine NGO gut beraten, wenn sie Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben in einem „vernünftigen“ Umfang akquiriert.

Ob dies der Fall ist, bestimmt sich im jeweiligen Einzelfall und kann schwerlich für alle Fälle verbindlich festgesetzt werden.

Zweckbetriebe

Ein Zweckbetrieb 
 gem. § 65 AO ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb i.S.d. § 14 AO.

Das Besondere ist, dass dieser wegen seiner engen Verbindung mit der steuerbegünstigten Betätigung unter bestimmten Voraussetzungen dem steuerfreien Bereich zugeordnet und deshalb steuerlich begünstigt ist.

Im Folgenden seien kurz beispielhaft einige typische Zweckbetriebe aufgelistet:

· Aus- und Weiterbildungstätigkeiten

· Bildungsreisen der Volkshochschulen etc.

· Karnevalssitzungen

· Mensabetrieb eines Studentenwerkes

· Eintritt Tierparkbesuch














Wirtschaft-


liche Betätigung


steuerbegün-stigter Zweckbetrieb








Wirtschaft-


liche Betätigung


steuerpflichti-ger Geschäfts-betrieb





Vermögens-verwaltung





steuerfrei





Ideelle


Tätigkeit


( Verfolgung gemeinnützi-ger Zwecke)


steuerfrei








Tätigkeits-


bereiche 


eines 


Gemein-nützigen


Vereis











� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de


� Non Profit Organisation


� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de





